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Satzung
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentli-

chen Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme
(Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch-
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531, 532), der §§ 1, 2 und 
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) i.d.F der Neubekanntma-
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. März 2011 (GVBl. S. 61)  und der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßen-gesetzes 
(ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273) in der Fassung vom 23. September 2003 
(GVBl. S. 433), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. März 2005, (GVBl. S. 58), hat 
der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in seiner Sitzung am 04.06.2012 die folgen-
de Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme (Sondernutzungsgebührensatzung) 
beschlossen:

§ 1
Erhebung von Gebühren

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen im Sinne von 
§ 1 der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt 
Heringen/Helme vom 15.06.2012 werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage 
beigefügten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflich-
tige Sonder-nutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind:
 a) der Antragsteller oder
     b) der Erlaubnisinhaber oder
     c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, ist die Gebühr 
im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemein-
gebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der 
Sondernutzung zu bemessen.

(2) Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemessenen Gebüh-
ren werden für jede angefangene Zeiteinheit voll berechnet.

(3) Die Berechnung der Gebührenanteile wird für verkürzte Nutzung bei Monats- 

oder Jahresgebühren anteilig vorgenommen.

(4) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt sind, ist dieses 
Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.

(5) Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbeträge, so werden diese auf 
den nächsten durch 50 Cent teilbaren Betrag abgerundet.
           
 § 4

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Sondernutzungsgebühr entsteht im Falle des § 3 Abs. 2 mit dem Beginn der 
Zeiteinheit, im Falle des § 3 Abs. 3 mit jedem Tag der Sondernutzung in Höhe des 
entsprechenden Anteils der Sondernutzungsgebühr.

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten  
 bei: 
 a)  auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der  
  Erlaubnis,
      b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der          
  Erlaubnis für das laufende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. De 
  zember des vorhergehenden Jahres, 
      c)  Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der           
  Sondernutzung.
Die Sondernutzungsgebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 
Gebührenbescheides fällig.

(3) Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fälligkeitstermins im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei Erfolglosigkeit der Betreibungsmaßnah-
men kann die Sondernutzungs-erlaubnis widerrufen werden.

§ 5
Gebührenerstattung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer vorzei-
tig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren werden anteil-
mäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, 
die nicht von dem Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.

§ 6
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) gelten die §§ 222, 227 
Abs. 1, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261 der Abgabenordnung entsprechend (§ 15 Abs. 
1 Nr. 5a, b und Nr. 6b ThürKAG).

§ 7
Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, 
die der Stadt durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen.
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Satzung über die Begründung eines besonderen Vorkaufsrechts 
an Grundstücken im zukünftigen Geltungsbereich des aufzustel-

lenden Bebauungsplans „Windpark Nentzelsrode/Nord“ 
der Stadt Heringen/Helme 

(Vorkaufssatzung Windpark Nentzelsrode/Nord) vom 04.11.2013

Aufgrund von § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. 
I S. 1548), und § 19 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 21. Januar 2008 
(GVBl. S. 4), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S. 194) hat der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in seiner 
Sitzung vom 04.11.2013 (Beschluss-Nr. 64/2013) folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Städtebauliche Maßnahme

Die Stadt Heringen/Helme beabsichtigt die Festsetzung des Bebauungs-
plans „Windpark Nentzelsrode/Nord“. Ziel des Bebauungsplans ist die 
Ausweisung von Standorten für Windenergieanlagen durch Festsetzung 
entsprechender Sondergebiete. Um die Realisierung des zukünftigen Be-
bauungsplans zu sichern, ist die Festsetzung eines besonderen Vorkaufs-
rechts durch Satzung erforderlich. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

(1)  Der räumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst die nachfol-
gend genannten Grundstücke:

 - Grundbuch von Uthleben, Gemarkung Uthleben, Flur 6, Flurstücke
  4/1, 2/13, 13/48, 13/49, 13/50, 13/52, 13/53, 13/54, 13/55, 13/56,
  13/57, 13/58, 13/59, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8,
   23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 199/2, 
  202/2, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2,  
  211/2, 212/2,
 - Grundbuch von Uthleben, Gemarkung Uthleben, Flur 7, Flurstücke
  6/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/43, 16/44, 16/45, 16/46.

(2) Der räumliche Geltungsbereich ist auf dem in der Anlage zur 
Satzung beigefügten Lageplan durch eine gestrichelte Linie gekenn-
zeichnet. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Wider-
sprüchen hinsichtlich des räumlichen Geltungsbereichs zwischen 
dem in Absatz 1 geregelten räumlichen Geltungsbereich und dem im 
Lageplan gekennzeichneten räumlichen Geltungsbereich ist die Re-
gelung zum räumlichen Geltungsbereich in Absatz 1 maßgeblich. 
 

§ 3 Besonderes Vorkaufsrecht

(1)  Der Stadt Heringen/Helme steht im räumlichen Geltungsbereich im 
Sinne von § 2 zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung ein besonderes Vorkaufsrecht an den Grundstücken nach § 25 Abs. 
1 Nr. 2 BauGB zu.

(2) Die Verkäufer der unter das Vorkaufsrecht nach dieser Satzung 
fallenden Grundstücke sind verpflichtet, der Stadt Heringen/Helme den 
Abschluss und Inhalt eines Kaufvertrages über ihr Grundstück unverzüg-
lich anzuzeigen (§ 28 Abs. 1 BauGB). Die Mitteilung des Verkäufers wird 
durch die Mitteilung des Käufers oder des Notars ersetzt. 

§ 4 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Heringen/Helme, den 05.11.2013 
Stadt Heringen/Helme

Maik Schröter
Bürgermeister

Begründung:
Die Stadt Heringen/Helme beabsichtigt die Festsetzung des Bebauungs-
plans „Windpark Nentzelsrode/Nord“. Der Stadtrat der Stadt Heringen/
Helme hat hierfür am 22.8.2011 einen entsprechenden Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde in der Zeit vom 
11.6.2013 bis 12.7.2013 öffentlich ausgelegt. 
Planungsziel des aufzustellenden Bebauungsplans ist die Ausweisung von 
Standorten für die Windenergienutzung. Hierfür soll der Bebauungsplan 
„Baufenster“ für Windenergieanlagen durch Festsetzung von Sonderge-
bieten für die Windenergienutzung und von Baugrenzen für Fundamente 
und Rotoren der Anlagen ausweisen.  
Die Ausweisung von „Baufenstern“ für Standorte von Windenergiean-
lagen macht es erforderlich, dass sämtliche Grundstücke des jeweiligen 
„Baufensters“ (nebst den erforderlichen Abstandsflächen) in der einheit-
lichen Befugnis desjenigen liegen, der die Windenergieanlage errichtet. 
Um die Realisierung des zukünftigen Bebauungsplans schon im Vorfeld 
des Aufstellungsverfahrens des zukünftigen Bebauungsplans zu gewähr-
leisten, ist es für die Stadt Heringen/Helme erforderlich, diese durch ein 
besonderes Vorkaufsrecht zu sichern. Hierdurch kann die Stadt – soweit 
zur Sicherung der städtebaulichen Maßnahme erforderlich und zuläs-
sig – Grundstücke im Vorkaufsfall ankaufen, als Stadt Eigentümerin der 
Grundstücke bleiben und die Grundstücke für die Zwecke der Sicherung 
der Durchführung des aufzustellenden Bebauungsplans anderen zur Ver-
fügung stellen.

Ausgabe Nr. 3/2013 Sonntag, den 24.11.2013
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Bekanntmachungsvermerk 

Gemäß § 7 ThürBekVO wird hiermit vermerkt, dass diese Satzung der 
Stadt Heringen/Helme vom 04.11.2013 durch Ersatzbekanntmachung im 
Sinne von § 3 Abs. 2 ThürBekVO bekannt gemacht wird. Der Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung ist der 03.12.2013 
Heringen/Helme, den 3.12.2013 

Stadt Heringen/Helme

Maik Schröter
Bürgermeister

1. Satzung
zur Änderung der Satzung

über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen
der Stadt Heringen/Helme

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 6. 
März 2013 (GVBl. S. 49), und der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes 
über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und in Tagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozi-
algesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (Thüringer Kindertageseinrich-
tungsgesetz - ThürKitaG) vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 105) 
hat der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in der Sitzung am 24.06.2013 
die folgende 1. Änderung der Satzung über die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtungen beschlossen:

Artikel 1

Der § 6  (4) erhält folgende Fassung:

Das Fehlen des Kindes ist bis 7:45 Uhr des betreffenden Tages gegenüber 
der Leitung der Einrichtung bzw. dem Erziehungspersonal mitzuteilen. (s. 
auch § 6 (2) Gebührensatzung der Kindertageseinrichtung)

Artikel 2

Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt Heringen/Helme tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.

Stadt Heringen/Helme, den 06.11.2013

Maik Schröter
Bürgermeister

2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung
über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommuna-

ler trägerschaft
der Stadt Heringen/Helme

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer Kom-
munalordnung  (ThürKO) i.d.F. Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 6. März 2013 (GVBl. S. 49), der §§ 2, 10 und 12 des Thürin-
ger Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. März 2011 (GVBl. S. 61), des § 90 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), 
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 29.6.2011 (BGB. I S. 1306), der §§ 18, 
20 des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege als Ausführungsge-
setz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (Thü-
ringer Kindertageseinrichtungsgesetz - ThürKitaG) vom 16. Dezember 
2005 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 4. 
Mai 2010 (GVBl. S. 105) sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen für Kinder der Stadt Heringen/Helme vom 
12.12.2011 hat der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in der Sitzung am 
24.06.2013 die folgende 2. Änderung der Gebührensatzung beschlossen: 

Artikel 1

Der § 7 (3) erhält folgende Fassung:

(3)  Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die 
Kindertageseinrichtungen über einen Zeitraum von mehr als einem Mo-
nat nicht besuchen kann, wird die Benutzungs-gebühr für diesen, den 
Monat überschreitenden Zeitraum erstattet. Bei einer Abwesenheit für 
einen kürzeren Zeitraum bleibt die Höhe der Benutzungsgebühren un-
berührt. Der ärztliche Nachweis ist innerhalb von 7 Tagen nach Beginn 
der Erkrankung in der Kindertageseinrichtung einzureichen.

Artikel 2

Die 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung 
der Kindertages-einrichtungen in kommunaler Trägerschaft der Stadt He-
ringen/Helme tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stadt Heringen/Helme, den 06.11.2013

Maik Schröter
Bürgermeister
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beigefügten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflich-
tige Sonder-nutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind:
 a) der Antragsteller oder
     b) der Erlaubnisinhaber oder
     c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, ist die Gebühr 
im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemein-
gebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der 
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(2) Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemessenen Gebüh-
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 § 4

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
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tig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren werden anteil-
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die nicht von dem Gebühren-
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§ 6
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Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, 
die der Stadt durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen.
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(Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch-
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531, 532), der §§ 1, 2 und 
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) i.d.F der Neubekanntma-
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. März 2011 (GVBl. S. 61)  und der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßen-gesetzes 
(ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273) in der Fassung vom 23. September 2003 
(GVBl. S. 433), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. März 2005, (GVBl. S. 58), hat 
der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in seiner Sitzung am 04.06.2012 die folgen-
de Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme (Sondernutzungsgebührensatzung) 
beschlossen:

§ 1
Erhebung von Gebühren

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen im Sinne von 
§ 1 der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt 
Heringen/Helme vom 15.06.2012 werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage 
beigefügten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflich-
tige Sonder-nutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind:
 a) der Antragsteller oder
     b) der Erlaubnisinhaber oder
     c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, ist die Gebühr 
im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemein-
gebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der 
Sondernutzung zu bemessen.

(2) Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemessenen Gebüh-
ren werden für jede angefangene Zeiteinheit voll berechnet.

(3) Die Berechnung der Gebührenanteile wird für verkürzte Nutzung bei Monats- 

oder Jahresgebühren anteilig vorgenommen.

(4) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt sind, ist dieses 
Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.

(5) Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbeträge, so werden diese auf 
den nächsten durch 50 Cent teilbaren Betrag abgerundet.
           
 § 4

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Sondernutzungsgebühr entsteht im Falle des § 3 Abs. 2 mit dem Beginn der 
Zeiteinheit, im Falle des § 3 Abs. 3 mit jedem Tag der Sondernutzung in Höhe des 
entsprechenden Anteils der Sondernutzungsgebühr.

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten  
 bei: 
 a)  auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der  
  Erlaubnis,
      b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der          
  Erlaubnis für das laufende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. De 
  zember des vorhergehenden Jahres, 
      c)  Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der           
  Sondernutzung.
Die Sondernutzungsgebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 
Gebührenbescheides fällig.

(3) Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fälligkeitstermins im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei Erfolglosigkeit der Betreibungsmaßnah-
men kann die Sondernutzungs-erlaubnis widerrufen werden.

§ 5
Gebührenerstattung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer vorzei-
tig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren werden anteil-
mäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, 
die nicht von dem Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.

§ 6
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) gelten die §§ 222, 227 
Abs. 1, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261 der Abgabenordnung entsprechend (§ 15 Abs. 
1 Nr. 5a, b und Nr. 6b ThürKAG).

§ 7
Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, 
die der Stadt durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen.
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      c)  Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der           
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Die Sondernutzungsgebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 
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waltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei Erfolglosigkeit der Betreibungsmaßnah-
men kann die Sondernutzungs-erlaubnis widerrufen werden.
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(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer vorzei-
tig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren werden anteil-
mäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, 
die nicht von dem Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.
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§ 7
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Neben der Sondernutzungsgsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, 
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Ausfertigung

Mit Beschluss Nr. 64/2013 vom 04.11.2013 hat der Stadtrat Heringen/
Helme die Vorkaufssatzung beschlossen. Die Übereinstimmung des Sat-
zungstextes mit dem Willen des Stadtrates Heringen/Helme sowie die 
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden 
beurkundet. Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
Heringen/Helme, den 05.11.2013 

Maik Schröter
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit wird angeordnet, die Satzung über die Begründung eines beson-
deren Vorkaufsrechts an Grundstücken im zukünftigen Geltungsbereich 
des aufzustellenden Bebauungsplans „Windpark Nentzelsrode/Nord“ 
der Stadt Heringen/Helme (Vorkaufssatzung Windpark Nentzelsrode/
Nord) vom 04.11.2013 durch Ersatzbekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 
der Thüringer Bekanntmachungsverordnung (ThürBekVO) im Amtsblatt 
„Auekurier – Amtsblatt der Stadt Heringen/Helme“, Ausgabe Nr. 3/2013 
vom 24.11.2013 bekannt zu machen.

Die Vorkaufssatzung inkl. des Lageplans (Anlage zur Satzung) ist für je-
dermann im Zeitraum vom 25.11.2013 bis 03.12.2013 zu folgenden Zei-
ten im Rathaus der Stadt Heringen/Helme, Straße der Einheit 100, 99765 
Heringen/Helme, Dienstraum 2.05 einzusehen:
Montag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch  von 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Heringen/Helme, den 05.11.2013
 

Maik Schröter
Bürgermeister

Bekanntmachung

Satzung über die Begründung eines besonderen Vorkaufsrechts 
an Grundstücken im zukünftigen Geltungsbereich des aufzu-
stellenden Bebauungsplans „Windpark Nentzelsrode/Nord“ der 
Stadt Heringen/Helme (Vorkaufssatzung Windpark Nentzelsro-
de/Nord) vom 04.11.2013
Aufgrund von § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. 
I S. 1548), und § 19 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 21. Januar 2008 
(GVBl. S. 4), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S. 194) hat der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in seiner 
Sitzung vom 04.11.2013 (Beschluss-Nr. 64/2013) folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 Städtebauliche Maßnahme

Die Stadt Heringen/Helme beabsichtigt die Festsetzung des Bebauungs-
plans „Windpark Nentzelsrode/Nord“. Ziel des Bebauungsplans ist die 
Ausweisung von Standorten für Windenergieanlagen durch Festsetzung 
entsprechender Sondergebiete. Um die Realisierung des zukünftigen Be-
bauungsplans zu sichern, ist die Festsetzung eines besonderen Vorkaufs-
rechts durch Satzung erforderlich. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

(1)  Der räumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst die nachfol-
gend genannten Grundstücke:

 - Grundbuch von Uthleben, Gemarkung Uthleben, Flur 6, Flurstücke  
  4/1, 2/13, 13/48, 13/49, 13/50, 13/52, 13/53, 13/54, 13/55, 13/56,
   13/57, 13/58, 13/59, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 
  23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 199/2, 
  202/2, 203/2, 204/2, 205/2, 206/2, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2,  
  211/2, 212/2,
 - Grundbuch von Uthleben, Gemarkung Uthleben, Flur 7, Flurstücke 
  16/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/43, 16/44, 16/45, 16/46.

(2)  Der räumliche Geltungsbereich ist auf dem in der Anlage zur Sat-
zung beigefügten Lageplan durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Widersprüchen hinsicht-
lich des räumlichen Geltungsbereichs zwischen dem in Absatz 1 geregel-
ten räumlichen Geltungsbereich und dem im Lageplan gekennzeichneten 
räumlichen Geltungsbereich ist die Regelung zum räumlichen Geltungs-
bereich in Absatz 1 maßgeblich. 

§ 3 Besonderes Vorkaufsrecht

(1)   Der Stadt Heringen/Helme steht im räumlichen Geltungsbereich 
im Sinne von § 2 zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung ein besonderes Vorkaufsrecht an den Grundstücken nach § 25 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu.

(2)   Die Verkäufer der unter das Vorkaufsrecht nach dieser Satzung 
fallenden Grundstücke sind verpflichtet, der Stadt Heringen/Helme den 
Abschluss und Inhalt eines Kaufvertrages über ihr Grundstück unverzüg-
lich anzuzeigen (§ 28 Abs. 1 BauGB). Die Mitteilung des Verkäufers wird 
durch die Mitteilung des Käufers oder des Notars ersetzt. 

§ 4 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Heringen/Helme, den 05.11.2013 

Stadt Heringen/Helme    
 

gez. Maik Schröter
Bürgermeister

Hinweis zur ersatzbekanntmachung: 
Der Lageplan als Anlage zur vorstehenden Vorkaufssatzung wird in der 
Form der Ersatzbekanntmachung nach § 3 Abs. 2 der Thüringer Be-
kanntmachungsverordnung (ThürBekVO) bekannt gemacht. Die Vor-
kaufssatzung inkl. des Lageplans (Anlage zur Satzung) ist für jedermann 
im Zeitraum vom 25.11.2013 bis 03.12.2013 zu folgenden Zeiten im 
Rathaus der Stadt Heringen/Helme, Straße der Einheit 100, 99765 He-
ringen/Helme, Dienstraum 2.05 einzusehen:
Montag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch  von 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag  von 9:00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Heringen/Helme, den 05.11.2013 
Stadt Heringen/Helme
     

gez. Maik Schröter
Bürgermeister
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Satzung
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentli-

chen Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme
(Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch-
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531, 532), der §§ 1, 2 und 
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) i.d.F der Neubekanntma-
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. März 2011 (GVBl. S. 61)  und der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßen-gesetzes 
(ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273) in der Fassung vom 23. September 2003 
(GVBl. S. 433), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. März 2005, (GVBl. S. 58), hat 
der Stadtrat der Stadt Heringen/Helme in seiner Sitzung am 04.06.2012 die folgen-
de Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme (Sondernutzungsgebührensatzung) 
beschlossen:

§ 1
Erhebung von Gebühren

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen im Sinne von 
§ 1 der Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt 
Heringen/Helme vom 15.06.2012 werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage 
beigefügten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflich-
tige Sonder-nutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind:
 a) der Antragsteller oder
     b) der Erlaubnisinhaber oder
     c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, ist die Gebühr 
im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemein-
gebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der 
Sondernutzung zu bemessen.

(2) Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemessenen Gebüh-
ren werden für jede angefangene Zeiteinheit voll berechnet.

(3) Die Berechnung der Gebührenanteile wird für verkürzte Nutzung bei Monats- 

oder Jahresgebühren anteilig vorgenommen.

(4) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt sind, ist dieses 
Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.

(5) Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbeträge, so werden diese auf 
den nächsten durch 50 Cent teilbaren Betrag abgerundet.
           
 § 4

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Sondernutzungsgebühr entsteht im Falle des § 3 Abs. 2 mit dem Beginn der 
Zeiteinheit, im Falle des § 3 Abs. 3 mit jedem Tag der Sondernutzung in Höhe des 
entsprechenden Anteils der Sondernutzungsgebühr.

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten  
 bei: 
 a)  auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der  
  Erlaubnis,
      b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der          
  Erlaubnis für das laufende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. De 
  zember des vorhergehenden Jahres, 
      c)  Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, seit Beginn der           
  Sondernutzung.
Die Sondernutzungsgebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 
Gebührenbescheides fällig.

(3) Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fälligkeitstermins im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei Erfolglosigkeit der Betreibungsmaßnah-
men kann die Sondernutzungs-erlaubnis widerrufen werden.

§ 5
Gebührenerstattung

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaubnisnehmer vorzei-
tig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren werden anteil-
mäßig erstattet, wenn die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, 
die nicht von dem Gebühren-
schuldner zu vertreten sind.

§ 6
Billigkeitsmaßnahmen

Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) gelten die §§ 222, 227 
Abs. 1, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261 der Abgabenordnung entsprechend (§ 15 Abs. 
1 Nr. 5a, b und Nr. 6b ThürKAG).

§ 7
Erstattung sonstiger Kosten

Neben der Sondernutzungsgsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Kosten zu tragen, 
die der Stadt durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen.
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Satzung
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentli-

chen Straßen im Gebiet der Stadt Heringen/Helme
(Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch-
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Heringen/Helme vom 15.06.2012 werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage 
beigefügten Gebührenverzeichnisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine erlaubnispflich-
tige Sonder-nutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt unberührt.

§ 2
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtige sind:
 a) der Antragsteller oder
     b) der Erlaubnisinhaber oder
     c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenberechnung

(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, ist die Gebühr 
im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemein-
gebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der 
Sondernutzung zu bemessen.

(2) Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemessenen Gebüh-
ren werden für jede angefangene Zeiteinheit voll berechnet.

(3) Die Berechnung der Gebührenanteile wird für verkürzte Nutzung bei Monats- 

oder Jahresgebühren anteilig vorgenommen.

(4) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufgeführt sind, ist dieses 
Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.

(5) Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbeträge, so werden diese auf 
den nächsten durch 50 Cent teilbaren Betrag abgerundet.
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 bei: 
 a)  auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung der  
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      b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei Erteilung der          
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